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Von der IfS-Zertifizierungsgesellschaft für Sachverständige mbH, IfS-Zert zertifizierte Sachverständige für Kraftfahrzeugschäden 

und –Bewertungen Mitglied im Bundesverband der freiberuflichen und unabhängigen Sachverständigen für das Kraftfahrzeug 

e.V. BVSK Von der Industrie und Handelskammer Hannover öffentlich bestellter und vereidigter Kraftfahrzeug-Sachverständiger 

für Schäden und Bewertungen 

Bemessung Honorar und Zahlungsanweisung 
Aus Anlass des oben beschriebenen Schadenfalles erteile ich dem Kfz-Sachverständigenbüro Ballin den Auftrag zur Erstellung eines Gutachtens, welches auch zur 

Regulierung der Ansprüche gegenüber dem Schädiger und dem eintrittspflichtigen Haftpflichtversicherer dienen soll. Inhalt des Gutachtens ist die Feststellung der 

unfallbedingten Schäden am Fahrzeug, die Kalkulation der voraussichtlichen Reparaturkosten, die Feststellung einer evtl. Wertminderung und wenn notwendig des 

Wiederbeschaffungswertes eines dem verunfallten Fahrzeug vergleichbaren Fahrzeuges und des Restwerts. Das Sachverständigenbüro berechnet sein Honorar in 

Anlehnung an die Schadenhöhe gemäß der beigefügten und von mir unterschriebenen Tabelle zur Berechnung des Honorars. Das Honorar orientiert sich hierbei an den 

Ergebnissen der aktuellen BVSK Honorarbefragung.

 

Hält es der Kfz-Sachverständige im Rahmen der Schadenfeststellung für erforderlich, weitere Maßnahmen 

zu ergreifen (wie bspw. Demontage/Zerlegung des Fahrzeuges, Arbeitsplatznutzung/Hebebühnennutzung in einer Werkstatt, Fehlerspeicher auslesen, 

Achsvermessung etc.), so sind diese Kosten ebenfalls von mir zu tragen. Es obliegt dem Wahlrecht des Kfz-Sachverständigen diese kostenpflichtigen 

Maßnahmen entweder selbst durchzuführen oder durch eine Drittfirma durchführen zu lassen. 

Hiermit weise ich die Schadenersatzschuldner (Fahrer/Halter/zuständige Haftpflichtversicherung) an, die Sachverständigenkosten 
unmittelbar an die Deutsche Verrechnungsstelle auf IBAN: DE39370502990000731188 zu zahlen.
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Grundvergütung für Haftpflicht- und Kaskoschäden 

Ort,
 
Datum: 

 
_______________________________________

 
Unterschrift:

  
___________________________________________ 

Nebenkosten für Haftpflicht- und Kaskoschäden 

Die Schadenhöhe wird definiert als Reparaturkosten netto zzgl. einer eventuellen merkantilen Wertminderung und im Totalschadenfall als 
Wiederbeschaffungswert brutto. 
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